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Betr: Doppelte Treuhandschaft im Verhältnis zu Spanien (EAS.117) 

Erwerben in Österreich ansässige Personen Miteigentumsanteile an spanischen 

Liegenschaften und werden diese Miteigentumsanteile in der Folge veräußert, so steht gemäß 

Artikel 6 DBA-Spanien das ausschließliche Besteuerungsrecht daran Spanien zu; derartige 

Gewinne sind sonach in Österreich - gegebenenfalls unter Progressionsvorbehalt - von der 

Besteuerung freizustellen. 

Der Umstand, dass die Miteigentumsanteile von einer spanischen Gesellschaft treuhändig für 

eine schweizerische Gesellschaft gehalten werden, die ihrerseits wieder als Treuhänder der 

österreichischen Investoren auftritt, führt zu keiner anderen rechtlichen Auswirkung des DBA-

Spanien, wenn diese doppelte Treuhandschaft von allen betroffenen Steuerverwaltungen 

(Spanien-Schweiz-Österreich) anerkannt wird. Probleme könnten insbesondere dann 

auftreten, wenn in der doppelten Treuhandkonstruktion von einer oder von mehreren der 

beteiligten Steuerverwaltungen ein mit dem Missbrauchsvorwurf belastetes Steuersparmodell 

gesehen würde. 
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